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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1974

Norm

ABGB §863 GII

ABGB §1158 IV

ABGB §1159

Rechtssatz

Aus dem bloßen Stillschweigen des Arbeitnehmers zu einer verfehlten Kündigung kann mangels Vorliegens der

Voraussetzungen des § 863 ABGB nicht geschlossen werden, der Arbeitnehmer sei mit dem verfehlten Termin gar mit

der Kündigung einverstanden.
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